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Rechtsverordnung der Stadt Zwickau zur Festsetzung des flächigen Naturdenkmals (FD) „Lehmrestioch Brand“ vom 14. 12. 1995
Aufgrund von #21 und 6 50 Abs. 1 Nr. 3
des Sächsischen Geseizes Ober Natur-
Schutz und Landschaftspllege (Sächsisches
Naturschutzgesetz— SächsNarSchG)in der
Fassung vom 211. Oktober 1994
(SüchsGVbl .5.1601) wird verordnet:

$ 1Festsetzung als Schutzgebiet
Die in 2 näher bezeichnetenFlächen auf
dem Gebiel der Stadt Zwickau werden alsFiäch denkma l  fesıg Das
Fischendenkmal führt die Bezeichnung
FND „Lehmresiloch Brand”.

#2 Schutzgegenstand
Abs. 1Das Flächennaturdenkmalhat eine
Größe von 4,3 ha.
Abs.2 DasSchutzgebietumfaßt nach dem
Stand vom 23. S 1995 auf dem Gebiet der
Stadt Zwickau, Gemarkung Marlanthal,
Teile der Flurstücke 465/5 und 466/4,
Abs, 3 Die Grenzen des Schutzgebietes
sind in einer Flurkarte der Stadt Zwickau
vom 14. 12. 1995im Maßstab 1 : 2000

3. die Sicherung von Bodenverfälschun-
gen und -aufträgen jeder Art.

$ 4 Verbote
Abs, 1In denGrenzen des Schutzgebietes
sind alle Handlungen verboten, die zu el-
ner Zerstörung, Beschädigung bzw. Ver-
änderung seiner Bestandteile oder zu ei-
ner nachhaltigen StönungFühren können.
Abs. 2Insbesondere ist verboten: *
1. das Errichten, Ändern, Abbrechen von
baulichen Anlagen im Sinne der Sächsi-
schen Bauordnung in der jeweils gelten-
den Fassung oder das Errichten gleichge-
stellter Maßnahmen;
2, das Anlogen von Straßen, Wegen,Plät-
zen oder sonstigen Verkehrsanlagen und
das ober- oder unterirdische Verlegen
von Leitungen oder Verändern von Anlı-
gen dieser Art;
3. das Vornehmen von Handlungen, die
den Boden in seiner Gestalt, Struktur und
Beschaffenheit verändern oder beein-

und in einer Übersichtskarte der Stadt
Zwickau in der Ausgabe vom 14. 12. 1995
im Maßstab 1 : 10000 rot eingetragen.
Maßgebend für den Gi lauf ist die
Linienaußenkante. Die Karten sind Be-
standteil der Verordnung. Die Verord-
nung mit Karten wird für die Dauer von 2
Wochen nach Verkündung der Verord-
nung im Amtsblatt der Stadt Zw ick

4. das Einbringen von Auffülltmgen und
Ablagerungen;
5, das Lagern von Abfällen oder sonsti-
gen Materialien;
6. das Aufstellen oder Anbringen von
Plakaten, Bild- oder Schrifttafeln;
7. das Aufstellen von Markierungszei-
chen;

A

Zwickauer Pulsschlag, bei der Stadiver-
waltung Zwickau, Umweltamt, Werdauer
Sir. 62, zur kostenlosen Einsicht durch je-
dermann während der Diensistunden aus-
gelegt. (Ersatzverkündung)
Abs. 4 Die Verordnung mit Karten ist
nach Ablauf der Auslogefrist bei der
Stadtverwaltung Zwickeu, Unfwellamt,
Werdauer Str. 62, zur kostenlosen Bin-
sicht durch jedermann während der

niedergelegt.Sprechzeiten

$3 Schutzzweck
Abs. 1Schulzzweck ist:
1. die Erhaltung und langfristige Siche-
rung eines Sekundärbiolops als Nah-
rungs-, Brut- und Rastpietz bedeutender
Arophiblen- und Insektenpopulationen
(z.B. Kreuzkröte,Knuoblauchkröte,Kam-

8. das  Einbringen, En tneh  B

gen oder Zerstören von Pflanzen oder
Pflanzenteilen;
9, das Einbringen von Tieren, das Nach-
stellen, Beunruhigen, Fangen, Verletzen
oder Töten von wildiebenden Tieren, das
Entfernen, Beschüdigen oder Zerstören
von Puppen, Larven, Eiern,Nestern bzw.
E l Wohn- oder Zufluchtsstärten dieser

Te,
10. das Ändern der bisherigen Grund-
stücksnulzung In einer Art, weiche dem
Schutzzweck zuwiderläuft;
11. das Zeiten, Lagern, Aufstellen von
Wohnwagen, sonstigen Fahrzeugen oder
Verkaufsständen;
12. das Betreten von Flächen außerhalb
der öffentlichen Sıraßen und markierten
Wegen, das Refıen auf diesen Flächen
oder Befahren mil j eb  oder

Da lmolch, Kleiner Wi bh, Platt-
bauchlibelle, Große Königslibelle, Ge-
fAleckte Heidelibelle);
Z. die Erhaltung des mageren Rohboden-
außschlusses als wertvollen Standort für
Magerkeitszei und Brsibe-
siedler derPlonjervegelalion;
3. die Erhaltung besonders geschützter
Biotope alsTrittsteine im Pie pverb

13, das Anınachen und Unterhalten von
Feuer außerhalb von eingerichteten und
gekennzeichneten Feusrstellen;
14. das Vorursachen von Lärm, der geeig-
net ist, Tiere zu beunruhigen und denNa-
turgenuß zu beeinträchtigen;

im Stadıgebi
von  vickau
Abs. 25 X isi i n s t  d

1. die Sicherung des artengerechten Am-
phiblen- und [nsektenbestandes der

undder umgebenden Bra-chenmalt Ruderalvegatation durch natür-
liche Sukzession;
2. die Erhaltung der Gewässer als Repro-
duktionsbiotop;

Insecktiziden,Fungiziden
uodDüngemitteln;
16. das Verlassen der gekennzeichneten
Wege und Sıraßlen.

$ 5 Zulässige Handlungen
$ 4 gut nicht
1. f r  das dem Schutzzweck entsprechen
de ordnungsgemäße Ausüben der Jagd
mit derMaßgabe,
u) daß gemäß $ 37 Abs. 3 des Sächsi-

schen Landesjagdgesetzes (SächsL-
Jagd0) vom 8. Mai 1991(Sächs GVBL S.
67 die Anlage von Jagdeinrichtungen der

hm durch die zuständige Na-

Abs, 1 Nr. 1 SächsNatSchG handelt, wer
In dem Flächennaturdenkmal vorsätzlich
oder fahrlässig:
1. entgegen 5 4 Abs.2 Nr. 1baulicheAn-

furschutzgchnrde Dedart und
b) daß das Jagen mit Schlageitengemäß $

0 Abs.7 Nr. 7SächsLJagdG verboten

2, für das Ausüben der Fischerei mit der
Maßgabe
a) keines Fischbesatzes in den Rest-
l ö che rnder Lehmgrube bzw.
b) eines iveo Fischb im ö8t-

lagenim Sinne der Sächsischen Bauord-
nungio der jeweilsgeltendenFassung eI-

3. entgegen $ 5Nr. 3 die landwirtschaftli-
che Nutzungnicht dem Schutzzweck e0l-
sprechendumweligerecht 3in der bisberi-
HM Ast undim bisherigen Umfang aus-

tz
4. entgegen 8 5 Nr. 4 die bisber secht-

Ni  g und Unterhaltung derrichiet, ändert, abb r i ch t  oder g le i chg !

stellte Maßnahmen errichtet;
2. entgegen$ 4 Abs, 2 Nr, 2 Sıraßen, We-
ge, Plätze oder sonstige Verkehrsanlagen
anlegt und ober- oder unterirdische Lei-
tungen verlegt oder Anlagen dieser Art

lichen Teich, derdieAmphiblenpopulati-
on nicht nachhaltig beeinträchtigt oder
zerstört;
A für das demSchulzzweckSntsprocben-

3. entgegen $ 4 Abs, 2 Nr. 3 Handlungen
vo rn immi ,die den Boden in seiner Ge-
stalt, Struktur und Beschaffenbeitverän-
dern oder beeinträchtigenkönnen;

Natzen in der bisherigen Art ed In be.im bis-
berigen Umfang:
4, für die sonstige bisher rechtmäßig aus-
geübie Nutzung und Unterhaltung der
Grundstücke, Straßen und Wege sowie
der rechtmäßig bestehenden Einrichtun-
gen in der bisherigen Art und im bisheri-
gen Umfang;
5. für Pflegemaßnahmen,die von der un-
teren Naturschutzbehörde oder der von
Dsjr beauftragten Stello angeordnel wer-

Mi. fürbehördlich angeordnete oder zuge-
Jassene Beschilderungen;
7. für dievon derNaturschutzbehördean-
geordneten oder geuchmigien Wegemar-
kisrungen.

$ 6Pflege- u.Entwicklungsmaßnahmen
Abs, 1 Für die Erhaltung und langfristige
Sicherung des Sekundärbiotops sind fol-
gende Schutz-, Pflege- und Butwick-
lungsmaßnahmen erforderlich:
1. Gewässer und das Umfeld vor eutro- .
phierendenNährstoffeinträgen bzw. taxi-

Pestizidverwehungen durch ent-
erechende Schutzpllanzungenim Rand-
bereich des FND weitgehend zu
schützen;
2. eine einschürige Mahd und den Ab-
transport des Maähgules zum schrittwei-
sen Abbau des Nährstoffgehaltes im Bo-
den zu sichem;
3. Abbruchkanten und Erdaufschlüsse

4. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 4 Auffüllungen
und Ab! einbringt;
5. entgegen $4 Abs. 2 Nr. 5 Abfälle oder
sonstige Materialien lagert;
6, entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 6 Plakate,
Bild- oder Schriftafeln aufstellt oder an-
bringt;
7. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 7 Markie-
rungszeichen aufstellt;
8. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 8 Pflanzen
oder Pflanzenteile einbringt, entnimmt,
beschädigt oder zerstört;
9,entgegen 8 4 Abs. Z Nr. 9 wildlebenden
Tieren nachstelli, sie beunruhigt, fängl,
verleizt oder tötet, Puppen, Larven, Bier,
Nester bzw. Brut-, Wohn- oder Zu-
Aluchtsstätten dieser Tiere cotfernt, be-
schädigt oder zerstört;
10. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 10 die bishe-
rige Onundstücksantzungin einer Art A5-
ah,welche dem Schutzzweck zuwider-
DL

11. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 11 zeltet, -
gen oder Wohnwagen, sonstige Fahrzeu-
ge oder Verkaufsstände aufstellt;
12. en tgegen$ 4 Abs. 2 Nr. 12 Flächen
außerbalb der öffentlichen Straßen und
markierten Wege betritt, auf diesen
Fischen reitet oder mit motorgetriebenen
«der bespannienFahrzeugen befährt;
13. entgegen $ 4 Abs.Nr.13 Feuer außer-
halb von eingerichtetenund gekennzeich-
neten Feuerstellen anmacht und unter-
bälu
14. entgegen 3 4 Abs. 2 Nr. 14 Lärm ver-

ohne Pflege der natürlichen Sukzession
zu überlassen;
4. den Fischl mit ausg|

Verhältnis an Fried- und Raubfischenim
östlichen Teich der G größe und

ursacht,der geeignet ist, Tiere zubeunra-
higen und denNaturgenuß zubeeinträch-
tigen;

demSchulzzweck alsAmpbibien!aichge-
Wwässer anzupa3sen;
5, die westlichen Wasserlöcher der ehe-
maligen Lehmprube nicht mit Fisch zu
besetzen.

$7 Befreiung
Von den Verbaien dieser Verordnmg
kann dieuniereNaturschulzbehörde nach
$ 53 SächsNatSchGaufAntragBefreiung
erteilen.

58 Orduungswidrigkeiten
Abs. 1Ordnungswidrigim Sinne des $ 61

15.entgegen 5 4 Abs Nr. 15 Herbizide,

einsetztSdereeinbril
16. entgegen $ 4 Abs, Z Nr. 16 gekenn-
zeichnete Wegs und Straßen verläßt.

Abs.2
Ordnungswidr igim Sinne des $ 61 Abs,1
Nr. 1 SächsNatSchG handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig in dem Flüchen-
naturdenkmal
1. entgegen $ 5 Nr. und b} die Jagd
nicht entsprechend dem Schutzzweck

ausüben
entgegen 35 Nr.2a) und h) die Fische-
zei nicht ordnungsgemäßausübt;

mäßige
Grundstücke, Straßen und Wege sowie
der rechtmäßig bestehenden Einrichtun-
gen nichtin der a AScn  Art andim bis.
herigen Umfang orı ausübt;
5. entgegen & 5 Nr. $ Pfiegemaßnahmen,
die von der unteren Naturschutzbehörde
oder der vonihrbeauftragtenStelle ange-
ordnet werden, nicht ordnungsgemäß
ausführt;
6. entgegen & S Nr. 6 bebördlich nicht an-
geordnete Oder nicht zugelassene Be-

vornimumi;
7. enigegen$ 5 Nr. 7 von der Natur-
schutzbehörde nicht

nicht genehmigte Wegemarkienmgen
vornimmt.

5 9Inkrafttreten
Diese Ve ro rdnungtritt am 15. 1. 1996 io
Kıafı, |

Diese Ve ro rdnungwird hiermit ausgefer-
tigt und ist unter Hinweis auf $ 4 Abs. 4
SächsGemO öffentlich bekanntzuma-
chen,

Zw ickau ,den 14. 12. 1995
Eichhom il

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, daß eine
Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschrifiender SächsGemO beim Zu-

dieser \ duung nach

Ablauf 1 Jahres seit dieser Bekannima-
chung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn, daß
1. die Ausfertigung der Verordnung nicht
oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschrifien über die Öffentlicllkeit
der Sitzungen, die Genehmigungoder die
Bekanntmachung der Verordmmg ver-
Jetzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluß nach
5 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkelt wi-
dersprochen hat,
4. vor Ablaufder in Satz ] genanntenPrist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluß beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder
Formvorschrifi gegenüber der Gemeinde
und unter Bezeichnung des Sachverhalts,
der die Verleizung begründen soll,
schrifilich gegenüber der Stadt Zwickau
geltend gemacht worden isi.
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